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gen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgesdüdtte 4) Marburg 1975, 
N. G. Elwert Verlag, VI u. 311 S. - Dieses Budt (eine Dissertation?) handelt 
vorwiegend von der Weihe (bes. der Salbung und Krönung) fränkisdter und 
deutsdter Herradler durdt den hohen Klerus und will die politisdten Einfluß­
möglidtkeiten ergründen, die den Spendern dieser geistlidten Legitimation zu­
kamen. Es zeigt sidt, daß Pippins berühmte Salbung von 751 erst vom mitderen 
9. ]h. an nadtgeahmt wurde, seitdem Karl der Kahle 848 in Orleans für das 
W estreidt und 869 in Metz für Lotharingien Salbung und Krönung durdt den 
von Hinkmar von Reims geführten Episkopat entgegengenommen hatte. Gro­
ßen Wert legt die Verfasserin auf den Untersdüed zu den ostfränkisdten Karo­
lingern, von denen nur Karl III. 880 beim Herrsdtaftsantritt in Italien und 
Zwentibold 895 in seinem Teilreim geweiht worden sind. Von westfränkisdten 
Traditionen und weniger vom Ritus der Bismofaweihe war audt der sog. Mainzer 
Ordo (Pontificale Romano-Germanicum Nr. LXXII) der Jahre um 960 geprägt, 
der für das Verständnis der deutsdien Königsweihe in ottonisdt-salisdter Zeit 
wesentlidt ist (wenn audt seine budtstäblidte Anwendung in keinem Falle bewie­
sen werden kann). Seit Otto I. erfolgte die Weihe regelmäßig, blieb aber in 
ihrer Bedeutung nodt lange hinter Erbrecht und Wahl zurüdt und erlangte erst 
in staufisdter Zeit eine rechtsbegründende Funktion, als sie freilidt ihre sakral 
legitimierende Wirkung bereits weithin eingebüßt hatte. Parallel dazu verfolgt 
die Verfassetin die wadtsende Beteiligung der Geisdidtkeit, zumal der rheini­
sdten Erzbisdtöfe, an der Entsdteidung über Thron und Krone, wie sie bei 
verseniedenen Stufen des Wahlvorganges sidttbar wird (Vorentsdteidung unter 
den Kandidaten, Einberufung und Leitung der Wahlversammlung, Teilnahme 
an der redttsförmlidten Wahl). Insgesamt bieten die unnötig breiten Darlegun­
gen R.s wohl nur in Nuancen Neues und sind daher auf weite Streiken eher 
als kritisdter Forsdtungsberidtt angelegt, der allerdings lüdtenhaft bleibt: Zur 
Bedeutung von Pippins Königserhebung als Präzedenzfall (S. 8) vermißt man 
z. B. den Aufsatz W. Affeldts im DA 25, 313 ff., zur Metzer Königsweihe 
Karls des Kahlen von 869 (S. 39 ff.) die von Sdtlesinger abweidtenden Auf­
fassungen von 0. G. Oexle (vgl. DA 23, 580 f.), zur Ersetzung des Bisdtofs­
rings durdt Armspangen bei der Königswei)le (S. 145 f.) das einsdtlägige Kapitel 
von P. E. Sdtramms "Herrsdtaftszeidten und StaatsSymbolik• 2 (1955) S. 538 ff. 
Auen in der Quellenbehandlung verrät die Verfasserin Unsicherheiten, wenn sie 
etwa für die Freisinger Traditionen (S. 53 Anm. 247) den Drudt Meidtelbedts 
von 1724 statt der Ausgabe Tb. Bitteraufs von 1905/09 heranzieht und das be­
kannte Synodalsdtreiben Hinkmars an Ludwig den Deutschen von 858 unter 
zwei versdtiedenen Bezeidtnungen bald nadt Migne, PL 126 (S. 46 Anm. 219, 
S. 153 Anm. 9) und bald nadt MGH Capit. 2, 427ff. (S. 129 Anm. 198, S. 185 
Anm. 141) zitiert. Leider fehlt audt ein Register. R. S. 

Dietmar W i 11 o w e i t , Dominium und proprietas. Zur Entwidtlung des Ei­
gentumsbegriffs in der mittelalterlidten und neuzeitlidten Redttswissensdtaft, 
H]b 94 (1974) S. 131-156, zeigt, daß in den Urkunden und Traditionsnotizen 
des 8. bis 11. ]h. dominium "Herrscnaft• bedeutet, eine Bedeutung, die der Be­
griff auch nach dem Vordringen des römisdten Redtts im 12. und 13. ]h. beibe­
hielt. Proprietas besdtreibt demgegenüber nicht eine Herrsdtaftsbeziehung, son­
dem die Zuordnung eines Objekts zu einem Rechtssubjekt. Bartalus (t 1357) 
nimmt bei seiner Definition des Eigentums den ma. Gehalt von dominium auf; 
für ihn ist daher nidtt die formale Beziehung, sondem die Möglidtkeit der Ver­
fügung das Entsdteidende am Eigentum. Diese Ansdtauung hat sidt dann in der 
neuzeitlichen Rechtswissensdlaft durdtgesetzt. W. H. 


